
D 534-18

Satzung des Bür ger ve rein Stüh lin ger e. V.
in der Fas sung vom 20.Nov. 2016

§ 1  Name, Gebiet, Sitz, Geschäftsjahr

1. Der Lokalverein Stühlinger wurde 1892 gegründet. Am 22.9.1952 wurde er im Ver eins re gis ter ein ge tra-
gen und führt seit 1994 die Bezeichnung „Bürgerverein Stühlinger e.V.“. 

2. Sein Gebiet umfasst die Bezirke 512 und 513 der statistischen Einteilung des Stadtge bie tes Freiburg
i.Br. und ist demzufolge begrenzt im Süden durch die Dreisam, im Os ten durch die Haup tei sen bahn li-
nie, im Norden durch die Breisacher Bahnlinie und im Westen durch die Güterbahnlinie.

3. Sitz des Vereins ist Freiburg i.Br. .

4. Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr.

§ 2  Zweck des Vereins

1.  Der Bürgerverein Stühlinger ist ein rechtsfähiger Verein.
     Er ist ein Zusammenschluss von Bürger/innen, die ihren Stadtteil aktiv mit ges tal ten wol len. 
     Der Verein versteht sich als Interessengemeinschaft seiner Mit glie der und als In te res sen ver tre tung der   
     Bürger/innen des Stüh lin gers. 

2.  Er verfolgt ausschließlich und un mit tel bar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steu er be-      

     güns tig te Zwe cke" der Ab ga be nord nung.  

3.  Zweck des Ver eins ist  die För de rung der Stadt teil kul tur, der Woh num feld qua li tät, des sozialen Mit ei nan-  
     ders, von Ju gend hil fe, des Um welt schutzes, der Be kämpfung des Lärms, der Erziehung und Volks bil-
     dung sowie der Denk mals pfle ge, soweit die Interessen des  Stadt teils hiervon berührt werden.

     Die Sat zungs zwe cke wer den ver wirk licht ins be son de re durch stadt teil be zo ge ne Po li tik.      
     Zur Er rei chung seiner Ziele hält der Bürgerverein im Bedarfsfall Kontakte zu den Institutio nen (z. B.         
     Kirchen, Be hör den, Schu len, Kindergärten usw.), Vereinen und Organisationen im Stadt teil und zu den   
     po li ti schen Partei en. Außerdem pflegt der Verein die Verbindung zu der Stadtverwaltung, um bei al len     
     den Stadtteil betref fen den Vorhaben rechtzeitig in for miert zu sein und bei anstehenden Ent schei dun gen  
     die Vor stellun gen und Be lan ge der Bürger/innen zur Geltung zu bringen.

4.  Der Verein ist selbstlos tätig und verfolgt nicht in erster Li nie ei gen wirt schaft li che Zwecke. 
     Die Mit glie der er hal ten kei ne Zu wen dun gen aus Mit teln des Ver eins. 
     Mit tel des Ver eins dür fen nur für sat zungs ge mä ße Zwe cke ver wendet we rden.
     Es darf keine Person durch Ausgaben, die den Zwe cken des Vereins fremd sind, oder durch un ver hält-   
     nis mä ßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 

5.  Der Verein ist konfessionell und parteipolitisch unabhängig.

§ 3  Mitgliedschaft

1.    Mitglied des Vereins kann jede natürliche oder juristische Person werden. 
       Min der jäh ri ge unter 18 Jah ren bedürfen der Erlaubnis des Er zie hungs be rech tig ten bzw. des ge setz li -    
       chen Vertreters. Stimm be rech tigt  sind Mitglieder ab der Volljährigkeit.

2. Mitglied kann jeder an der Verwirklichung der Vereinsziele Interessierte werden. 
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3. Die Mitgliedschaft kann nur erworben werden durch einen schriftlichen Antrag beim Vor stand des Ver-
eins. Mit dem Antrag erkennt die/der Bewerber/in für den Fall ihrer/sei ner Aufnahme die Satzung an.

       Über die Aufnahme oder Ablehnung entscheidet der Vor stand. 
       Der Vorstand ist verpflichtet, etwaige Ab leh nungs grün de bekannt zu geben. Im Falle der Ablehnung

kann der Antragsteller die Entscheidung der Mitgliederversamm lung (MV) anrufen. 
       Der Vorstand hat den Antragsteller über diese Möglichkeit zu informieren und den Antrag auf die Ta-

ges ord nung der nächs ten MV zu setzen. 
       Die Entscheidung der MV als höchstem Gremium des Vereins ist bindend. 

4.    Neumitglieder werden zu einer der auf die Aufnahme folgenden Vorstandssitzungen ein ge la den. 
       Das Neumitglied erhält eine Satzung des Vereins sowie eine Liste der Vor stands mit glie der.

5. Mitglieder, die sich um den Verein besonders verdient gemacht haben, können vom Vor stand zu Eh-
ren mit glie dern ernannt werden und sind von der Beitragspflicht befreit. Der Vorstand kann eine wei ter-
ge hen de Ehrenordnung beschließen.

 
6. Die Mitgliedschaft wird beendet durch Austritt, Ausschluss oder Tod des Mitglieds.

a) Der Austritt aus dem Verein ist nur zum Schluss des laufenden Geschäftsjahres mög lich. Die Aus-
tritt ser klä rung muss beim Vorstand schriftlich bis vier Wochen vor En de des Geschäftsjahres, mit
des sen Ablauf die Mitgliedschaft enden soll, vor lie gen. 

b) Ein Mitglied kann von min des tens 2/3 der ge wähl ten Mitglieder des Vorstandes aus dem Verein
aus ge schlos sen wer den 
- wenn es den Vereinssatzungen grob zuwiderhandelt oder 

        durch sein Ver hal ten da s An sehen oder die Interessen des Vereins schädigt oder
- wenn es den Beitragszahlungen trotz zweimaliger Mahnung nicht nachkommt.

            Vor der Beschlussfassung ist dem Mitglied unter Setzung einer Frist von einem Monat Ge le gen heit  
            zur Stel lung nah me zu geben. Der Ausschluss aus dem Verein ist dem Mit glied umgehend unter An-
            ga be der Grün de schriftlich mitzuteilen. Das aus ge schlos se ne Mitglied kann gegen den Ausschluss 
            in ner halb von ei nem Monat nach Zugang des Schreibens schriftlich beim Vorstand Beschwerde da   
            ge gen ein le gen. Zur Be hand lung der Beschwerde muss der Ausschluss durch den Vorstand mit       

            mindestens 2/3 Mehr heit bestätigt werden.

§ 4  Mitgliedsbeitrag

1. Die Höhe des Vereinsbeitrages wird von der absoluten Mehrheit einer ordentlichen Mit glie der ver samm-
lung festgesetzt. Für weitere Personen aus dem Haushalt eines Mit glieds kann von der Mit glie der ver-
samm lung eine Beitragsstaffelung beschlossen wer den.

2. In begründeten Ausnahmefällen kann der Vorstand auf Antrag durch Mehr heits be schluss Bei trag ser-
mä ßi gung gewähren.

3.   Der Vorstand kann die Modalitäten der Beitragszahlung festlegen.

§ 5  Organe des Vereins

Die Organe des Vereins sind die Mitgliederversammlung und der Vorstand.
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§ 6  Mitgliederversammlung

Der ordentlichen Mitgliederversammlung obliegt die

a) Wahl des Vorstandes und seine Entlastung;
b) Änderung der Vereinssatzung;
c) Besprechung und Beschlussfassung über Anträge und Anregungen;
d) Festsetzung des Mitgliedsbeitrages; 
e) Beschlussfassung über die Auflösung des Vereins; 
f) Entscheidung über den Antrag eines vom Vorstand abgewiesenen Be wer bers;

               g)     Wahl der Kas sen prü fer/in nen

Bei Abstimmungen hat jedes Mitglied eine Stimme. Stimmrecht haben nur anwesende Mitglieder.

§ 7  Turnus der Mitgliederversammlung

Jährlich muss eine ordentliche Mitgliederversammlung stattfinden. Hierzu lädt der 1. Vor sit zen de oder im
Ver hin de rungs fall einer seiner Stellvertreter/innen alle Mitglieder mit An ga be der Tagesordnung mindestens
14 Tage vorher schriftlich an die dem Verein zuletzt be kann te Adresse ein.

Die Tagesordnung muss enthalten:

a) den Jahresbericht, einschließlich Kassenbericht;
b) die Wahl von Vorstandsmitgliedern, falls eine solche erforderlich ist;
c) Anträge und Verschiedenes.

Eine außerordentliche Mitgliederversammlung muss einberufen werden, wenn der Vor stand dies für er for-
der lich hält oder wenn 1/3 der Mitglieder die Einberufung mit un ter zeich ne tem Antrag vom Vorstand ver-
lan gen.

§ 8  Der Vorstand

1. Der Vorstand setzt sich wie folgt zusammen:

a)  1. Vorsitzende/r;
b)  2 gleichberechtigte Stellvertreter/innen
c)  Schriftführer/in
d)  Referent/in für Öffentlichkeitsarbeit 
e)  Kassenverwalter/in
f)   mindestens 6, höchstens 12 Beisitzer/innen

2. Der Vorstand arbeitet ehrenamtlich.

§ 9  Vertretung des Vereins

1. Der/die 1. Vorsitzende/r und die beiden Stellvertreter/innen vertreten den Verein ge richt lich und au ßer-
ge richt lich. Jeder/jede ist allein vertretungsberechtigt. 

2. Der Vorstand besorgt die Führung der Rechtsgeschäfte. Über alle Ver ein san ge le gen hei ten, ein-
schließ lich Aufnahme und Ausschluss von Vereinsmitgliedern entscheidet der Vorstand durch Mehr-
heits be schluss soweit nicht anderes geregelt ist. Der Vor stand ist beschlussfähig, wenn mindestens
die Hälfte der Vorstandsmitglieder an we send ist. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme
der/des 1. Vorsitzen den.  
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§ 10  Arbeitsweise des Vorstands

1. Die Vorstandssitzungen finden nach Bedarf statt und werden vom 1. Vorsitzenden oder einem der bei-
den Stellvertreter einberufen und geleitet. Die Stellvertreter-/innen ma chen von ihrer Ver tre tungs -

       be fug nis nur Gebrauch, wenn der/die Vorsitzende verhindert ist.

2. Der Vorstand kann sich eine Geschäftsordnung geben.

3. Die Ehrenmitglieder werden zu den Beratungen des Vorstands mit Stimm be rech ti gung ein ge la den.

4. Zur Unterstützung der Anliegen des Stadtteils Stühlinger können die dort wohnenden Ge mein de rats mit-
glie der zu den Beratungen des Vorstandes hinzugezogen werden.

§ 11  Protokollführung

Über die Beratungen in den Vorstandssitzungen und ordentlichen sowie au ßer or dent li chen Mit glie der ver-
samm lun gen ist ein Protokoll zu führen, das der nächsten Vorstands- oder Mitgliederversammlung vor zu le-
gen und vom Protokollführer zu unterzeichnen ist. Pro to kol le der Mitgliederversammlung werden zusätzlich
vom Versammlungsleiter un ter zeich net.

§ 12  Wahlen des Vorstandes

1. Die Wahl der Vorstandsmitglieder erfolgt in der Mitgliederversammlung in geheimer Wahl mit einfacher
Stim men mehr heit. Die Beisitzer/innen können durch Akklamation ge wählt werden. Bei Stim men gleich-
heit ent schei det das Los.  

2. Die gewählten Vorstandsmitglieder müssen Mitglied im Bürgerverein sein. Mitglieder von Parlamenten
und des Freiburger Gemeinderates oder erste Vorsitzende von politischen Parteien einschließlich de ren
Un ter glie de run gen können nicht erste Vorsitzende im Bürgerverein werden.

3. Der Vorstand ist auf 2 Jahre zu wählen; er bleibt so lange im Amt, bis ein neuer ge wählt ist. Ein rol lie-
ren des Wahlsystem ist möglich. Zu dessen Einführung kann von der zwei jäh ri gen Amtszeit abgewichen
wer den. Die Modalitäten legt der Vorstand fest.

4. Scheiden Mitglieder des Vorstandes im Lauf ihrer Amtszeit aus, so besteht der Vorstand bis zur nächs-
ten Mitgliederversammlung, in der Ersatzwahlen vorgenommen wer den können, nur aus den ver blei-
ben den Mitgliedern. Die Amtszeit des durch Er sat zwahl in einer Mitgliederversammlung gewählten Mit-
glieds gilt nur für den Rest der Amts dau er des ausgeschiedenen Vorstandsmitgliedes.

5. Wahlberechtigt sind nur Vereinsmitglieder. Vorschlagsberechtigt zur Wahl des neuen Vor stan des sind
al le Mitglieder. Die Vorschläge können schriftlich bis spätestens 5 Ta ge vor der Sitzung an den Vor-
stand oder mündlich bei der Mitgliederversammlung ein ge bracht werden. 

§ 13  Beschlussfassungen

1. Soweit nicht etwas anderes festgelegt ist, bedarf jede Beschlussfassung der einfachen Stim men mehr-
heit. Stimmenthaltungen zählen nicht.

2. Änderungen der Vereinssatzung bedürfen jedoch der Zweidrittelmehrheit der in der Mit glie der ver samm-
lung anwesenden Vereinsmitglieder.

3. Die Auflösung des Vereins kann nur in einer zu diesem Zweck besonders und vorschrifts mä ßig ein be-
ru fe nen Mitgliederversammlung erfolgen. Zur Auflösung des Vereins ist die Zustimmung von 2/3 der bei
der Mitgliederversammlung anwesenden Mitglie der erforderlich. Es muss mindestens die Hälfte al ler
Ver eins mit glie der anwesend sein.



§ 14  Aufgaben der Kassenprüfer/innen

1. Die alljährlich zu wählenden zwei Rechnungsprüfer haben die Jahresrechnung zu prü fen und darüber
der or dent li chen Mitgliederversammlung zu berichten.

2. Auf besondere Anweisung des Vorstandes kann die Kassenrevision auch jederzeit er fol gen.

§ 15  Auflösung des Vereins

Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vermögen des Vereins an
ei ne ju ris ti sche Person des öf fent li chen Rechts oder ei ne an de re steu er be güns tig te Kör per schaft, die es
un mit tel bar und ausschließlich im Sin ne des § 2  für ge mein nüt zi ge Zwecke zu ver wen den hat. 
Über Einzelheiten be züg lich der Empfänger entscheidet die Mit glie der ver samm lung.

         ...................................................        ...................................................       ...................................................

                     1.Vor sit zen de                         stellvertr. Vorsitzende                   stell vertr. Vorsitzender  
                    Daniela Ull rich                         Ro se ma rie Rein muth                           Jörg Ritzel


